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Übersichtsplan mit Darstellung der Lage des Flächennutzungsplanes im Stadtgebiet

96. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

DER STADT GOSLAR FÜR DEN BEREICH

"STADTGEBIET GOSLAR BIS 2013"

       A U F S T E L L U N G S B E S C H L U S S

  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Goslar hat in

  seiner Sitzung am 22.10.2013 die Aufstellung zur

  Änderung des Flächennutzungsplanes

  beschlossen.

  Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß

  § 2 Abs. 1 BauGB am  16.05.2014  ortsüblich

  bekanntgemacht.

                    Der Oberbürgermeister

                                   i. V.

                      Fachbereichsleiterin 3

                        P  R  Ä  A  M  B  E  L

Aufgrund des § 1 Abs. 3 des  Baugesetzbuches

( BauGB ) i. V. m. § 40  der Niedersächsischen

Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Goslar

diese Änderung des Flächennutzungsplanes

beschlossen.

Goslar,

                    S T A D T  G O S L A R

                        Oberbürgermeister

                    P L A N U N T E R L A G E

Kartengrundlage: Amtliche Karte (AK 5)

                             Maßstab: 1: 5000

Quelle :

Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung

Regionaldirektion Braunschweig

Erlaubnisvermerk:

Erlaubnis der Verwendungsbestimmung erteilt durch

Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung

Niedersachsen Regionaldirektion Braunschweig,

Katasteramt Goslar  Az.: A-542/2006

Herausgeber:

Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung

Niedersachsen (LGLN)
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W
gewerbliche Bauflächen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

gemischte Bauflächen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

Wohnbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Verwaltungsgebäude

Schule

Feuerwehr

Kirchen und kirchlichen Zwecken

dienende Gebäude und Einrichtungen

Post

Flächen oder Baugrundstücke für den Gemeinbedarf

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge

(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasser-

beseitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige

Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken

(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b, Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

Grünflächen

ElektrizitätZweckbestimmung bzw. Anlagen und Einrichtungen

Flächen für Bahnanlagen

Umgrenzung der Flächen

für den Luftverkehr

Segelfluggelände
Hubschrauberlandeplatz

Seilbahnen

 S

Sonderbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und

Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für

denGemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen

(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a und Abs. 4 BauGB)

Einrichtungen und Anlagen:

Sozialen Zwecken dienende

Gebäude und Einrichtungen

Gesundheitlichen Zwecken dienende

Gebäude und Einrichtungen

Kulturellen Zwecken dienende Ge-

bäude und Einrichtungen

Sportlichenlichen Zwecken dienende

Gebäude und Einrichtungen

Schutzbauwerk

Flächen für Sport

und Spielanlagen

Sportanlagen

Spielanlagen

Autobahnen und

autobahnähnliche Straßen

sonstige überörtliche und

örtliche Hauptverkehrsstraßen

Straßenverkehr

Bahnen

Gas Fernwärme Wasser

Abwasser Abfall Ablagerung erneuerbare Energien
EE

Kraft-Wärme-Kopplung
KWK

oberirdisch unterirdisch

Zweckbestimmung Parkanlage Dauerkleingärten Sportplatz

SpielplatzZeltplatz Badeplatz, Freibad Friedhof

Planzeichenerklärung

gem. Planzeichenverordnung - PlanZV 1965, 1981 u. 1990

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz

und die Regelung des Wasserabflusses

(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von

Bodenschätzen

(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB)

Flächen für Land- oder

Forstwirtschaft

Flächen für Aufschüttungen

R

Wasserflächen

Flächen für die Wasserwirtschaft,

den Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses

Flächen mit wasser-

rechtlichen Festsetzungen

Hochwasserrückhaltebecken

Ü
Überschwemmungsgebiet

GW

Schutzgebiet Grund- und

Quellwassergewinnung

OW

Schutzgebiet Ober-

flächengewässer

Flächen für Abgrabungen

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft Flächen für Wald

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 5 Abs. 2 Nr.10 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutz-

objekten im Sinne des Naturschutzrechts

Naturschutzgebiet Nationalpark Landschaftsschutzgebiet Naturpark Naturdenkmal

Geschützter Land-

schaftsbestandteil

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

(§ 5 Abs. 4 BauGB)

Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensmebles),

die dem Denkmalschutz unterliegen

(Weltkulturerbe)

E D

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenk-

male), die dem Denkmalschutz unterliegen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen, für die

eine zentrale Abwasserbeseitigung

nicht vorgesehen ist

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschrän-

kungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen

schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwir-

kungen oder bei denen besondere bauliche Sicherheitsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind

Umgrenzung der Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mineralien

bestimmt sind

Umgrenzung der für bauliche Nutzung vorgesehenen Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährden-

den Stoffen belastet sind

D1 - D4: Grenzen der räumlichen Geltungsbereiche der 96. Änderung des Flächennutzungsplanes des

              Stadtgebietes bis 31.12.2013 betreffend alle Bauflächen (W, M, G, S)

BP                Bodenplanungsgebiet

A                 Altlasten

Umgrenzung der Flächen, unter denen der Bergbau umgeht - Gelenbecker Stollen

(§ 5 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

A1 - A4:  Grenzen der Teilbereiche "Änderung der Flächennutzungen"

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Der Änderungsbereich liegt innerhalb der Verordnung über das Bodenplanungsgebiet Harz im Landkreis

Goslar (in Kraft getreten am 01.10.2001) in der zurzeit gültigen Fassung. (§ 5 Abs. 4 BauGB)

Für den Bereich der Altlastenverdachtsflächen (gekennzeichnet mit dem Buchstaben "A") findet die Regelung

der Verordnung über das Bodenplanungsgebiet Harz im Landkreis Goslar keine Anwendung. (§ 6 BPG- VO)

W
Wasserschutzgebiet

Sozialen Zwecken dienende

Gebäude und Einrichtungen - Altenheim

A

Kindergarten

ruhender Verkehr

B1 - B7:  Grenzen der Teilbereiche "Aktualisierung der Sonderbauflächen, Ergänzungen der Zweckbestimmung"

C2 - C5:  Grenzen der Teilbereiche "Anpassung von aufgegebenen Flächen oder Standorten ohne Nachnutzung"

E1 - E4:  Grenzen der Teilbereiche "Streichung von zeichnerischen Darstellungen"

       A U S L E G U N G S B E S C H L U S S

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Goslar hat in

seiner Sitzung am 01.10.2014  dem Entwurf der

Änderung des Flächennutzungsplanes

und der Begründung zugestimmt und die öffentliche

Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurde

am  20.11.2014  ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf der Änderung des

Flächennutzungsplanes und der Begründung

haben vom 28.11.2014  bis  05.01.2015

öffentlich ausgelegen.

                 Der Oberbürgermeister

                                  i. V.

                     Fachbereichsleiterin 3

            P L A N V E R F A S S E R

Der Entwurf der Änderung des

Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet

von:

                S T A D T  G O S L A R

                        Fachbereich 3

                           Bauservice

                         Stadtplanung

Goslar,

                              Dipl.- Ing.

   F E S T S T E L L U N G S B E S C H L U S S

Der Rat der Stadt Goslar hat nach Prüfung der

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Änderung

des Flächennutzungsplanes nebst Begründung in seiner

Sitzung am 17.03.2015  beschlossen.

                           Der Oberbürgermeister

                                          i. V.

                            Fachbereichsleiterin 3

                    G E N E H M I G U N G

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit

Verfügung (Az.:

vom heutigen Tage unter Auflagen/ mit Maßgaben/

mit Ausnahme der durch kenntlich gemachtenTeile

gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Braunschweig,

Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig

              B E I T R I T T S B E S C H L U S S

Der Rat der Stadt Goslar ist den in der Genehmigungs-

verfügung vom

aufgeführten Auflagen/ Maßgaben/ Ausnah-

men in seiner Sitzung am                             beigetreten.

Die Änderung des Flächennutzungsplanes

hat wegen der Auflagen/ Maßgaben vom

bis                                      öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurde

am                              öffentlich bekanntgemacht.

                         Der Oberbürgermeister

                                        i. V.

                          Fachbereichsleiterin 3

            I N K R A F T T R E T E N

Die Erteilung der Genehmigung der Änderung

des Flächennutzungsplanes ist gemäß

§ 6 Abs. 5 BauGB am                                   im Amtsblatt

für den Landkreis Goslar bekanntgemacht worden.

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit

am                                         wirksam geworden.

                          Der Oberbürgermeister

                                         i. V.

                           Fachbereichsleiterin 3

V E R L E T Z U N G  V O N  V O R S C H R I F T E N

Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der

Änderung des Flächennutzungsplanes ist

die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften

sowie beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs

beim Zustandekommen der Änderung des

Flächennutzungsplanes  nicht geltend gemacht

worden.

Goslar,

                         Der Oberbürgermeister

                                        i. V.

                         Fachbereichsleiterin 3
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